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Die wirtschaftlichen Vorteile des Mauerwerks mit Luftschichten.
Von Architekt Fercl. K r e y r n e ,  Kassel.

die, besonders in der Nachkriegszeit
sendeten Ersatzbauweisen und die Ver- 
.ing von Ersatzbaustoffen, ist es nicht 
ch gewesen, den Ziegelstein vom Bau- 
t zu verdrängen. Dank seiner viel
en  Vorzüge den Ersatzbaustoffen gegen

über steht seine Verwendung heute noch an der Stelle der 
Baustoffe, die ihm gebührt. Es geht daraus hervor, daß
sicli ein jahrhundertelang erprobter Baustein nicht so
leicht verdrängen läßt. Überall, namentlich bei den Woh
nungsbauten, wird der Ziegelstein unbeschränkt verwendet. 
Er wird auch weiterhin bei der Durchführung des vielseits 
verlangten und aufgestellten Wohnungsbauprogramms 
zum Zwecke der Bekämpfung der Wohnungsnot die 
führende Rolle spielen. Es soll in Nachstehendem nun 
versucht werden, nachzuweisen, ob es nicht möglich ist, 
den Ziegelstein wirtschaftlicher zu verwenden, wie dies bei 
den Bauausführungen geschehen ist. Ferner soll versucht 
werden, nachzuweisen, ob nicht Verwendungsmöglichkeiten 
bestellen, die unbedingt Gewähr dafür lei'sten, durch Ver
wendung von Ziegelsteinen beim Wohnungsbau, trockene 
und infolgedessen vollkommen gesunde Wohnungen zu 
schaffen. Mehr wie früher sollte die Volksgesundheit in 
den Vordergrund gerückt und darauf bei dem W ohnungs
bau Rücksicht genommen werden, ob das Haus ohne Dach 
oder mit Dach gebaut werden soll, hat damit nichts zu tun.

Die gebräuchlichste und bekannteste Verwendung des 
Ziegelsteines ist seine Vermauerung zu der Vollmauer. 
Hin und wieder wurde schon in der Vorkriegszeit an Stelle 
des Vollmauerwerks solches mit einer Luftschicht aus
geführt. Die M auerstärke hierbei setzt sich zusammen aus 
2 X 12 cm starken Wänden mit Zwischenbindern und einem 
Luftraum von 8 cm, so daß die Mauer in der Regel eine 
S tärke von 32 cm erhält. In der Nachkriegszeit, etwa im 
Jahre 1919, ist alsdann noch Mauerwerk mit 1 bis 3 Luft
schichten in Mauerstärken von 25 bis 51 cm (Bauweise 
Eckert D. R. P.) ausgeführt worden. Andere Verwendungs
arten des Ziegelsteines im Mauerverband der Außen- bzw. 
Massivmauer sind mir nicht bekannt geworden, von einigen 
Abarten dieser Systeme ganz abgesehen.

Es soll nun untersucht werden, welche von den beiden 
Hohlmauersystemen die wirtschaftlichste, in bezug auf den 
Materialverbrauch und dem Wärmeschutz, gegenüber der 
38 cm starken Vollmauer ist.

Der Berechnung soll ein zweistöckiges Doppelhaus mit 
vier Dreizimmerwohnungen zugrunde gelegt werden. Es 
kommen nur die Außenmauern des Erd- und ersten Ober
geschosses in Betracht. Die Länge des Gebäudes ist mit 
17,50 m, die Breite mit 11,0 ™ die Höhe der beiden Geschosse 
mit 6,20’ m angenommen. Öffnungen sind abgezogen.

Die Berechnung soll angewendet werden auf das von 
dem Deutschen Städtetag sorgfältigst aufgestellte Woh
nungsbauprogramm. Hiernach werden gefordert: die jähr
liche Erbauung von 250 000 Wohnungen, ausgedehnt auf 
sechs Jahre, so daß der Gesamtwohnungsbedarf 1 500 000 
W ohnungen beträgt.

An Stelle der 38 &m starken Vollmauer treten 32 cm 
starke Hohlmauern beider Systeme. Die Beanspruchung 
des Ziegelsteines bei dem Mauerwerk mit zwei Luft
schichten beträgt in der untersten Schicht bei einer Spann
weite der Decke von 5 ,n und einer Deckenlast von 
450 kg/üm 2,79 ttg/qm. Dies ist etwa ein Drittel der zu
lässigen Beanspruchung für Ziegelsteine. Daß die 32 cm

starke Hohlmauer mit einer Luftschicht den statischen An
forderungen erst recht genügt, weil die Druckfläche eine 
größere ist, braucht nicht besonders nachgewiesen zu 
werden.

Der Kubikinhalt der 38 cm starken Vollmauer der Um
fassungswände des vorgenannten Doppelhauses beträgt rd. 
120 cbm, derjenige der 32 cm starken Hohlraauern rd. 100 obm.

1 cbm 38 cm starke Vollmauer erfordert 400 Ziegelsteine,
1 cbm 32 cm starke Wand mit 1 Luftschicht erfordert 360 
Steine, auf 1 cbm 32 cm starke Wand mit 2 Luftschichten 
gehen 300 Steine (nach Mitteilung eines im Baugeschäft 
tätigen Bauführers, welcher letztere Wand wiederholt aus
geführt hat, nur 285).

Mithin beträgt der Bedarf an Ziegelsteinen für die Um
fassungswände obengenannten Doppelhauses bei:

38 cm starker Vollmauer 120 X 400 =  48 000 Ziegelsteine, 
32 cm starker Hohlmauer mit 1 Luftschicht 100 X 360 

=  36 000 Ziegelsteine,
32 cm starker Hohlmauer mit 2 Luftschichten 100 X 300 

— 30 000 Ziegelsteine.
Die Ersparnis an Ziegelsteinen bei der 32 cm starken 

Hohlmauer mit 1 Luftschicht gegenüber der 38 cm starken 
Vollmauer beträgt 48 000 — 36 000 =  12 000 Steine.

Mithin für 1 Wohnung =  3000 Steine.4
Für 250 000 in einem Jahr auszuführenden Wohnungen 

250 000 X 3000 =  750 000 000 Ziegelsteine.
Die Ersparnis in Reichsmark beträgt bei einem Durch

schnittspreis von 48 RM. für 1000 Steine frei Baustelle 
750 000 000 X 48 =  36 000 000 RM.

Bei Durchführung des Bauprogramms auf 6 Jahre mit 
je 250 000 Wohnungen beträgt die Gesamtersparnis 
4 500 000 000 Ziegelsteine bzw. 216 000 000 RM.

Rechnet man die Baukosten für eine Wohnung durch
schnittlich mit 10 000 RM.. dann können für die einge
sparten 216 Mill. RM. weitere 21600 Wohnungen erstellt 
bzw. das Bauprogramm um etwa 21 000 Wohnungen ge
kürzt werden.

Die Ersparnis an Ziegelsteinen bei Ausführung der 
Umfassungswände in 32 cm starker Hohlmauer mit 2 Luft
schichten gegenüber' der 38 ™ starken Vollmauer beträgt 
48 000 — 30 000 =  18 000 Ziegelsteine, mithin füir eine Woli-

18 000 , rnn ■nung — —  =  4 500 Sterne.
4

Für 250 000 Wohnungen 250 000 X 4500 =  1 125 000 000 
Steine. Mithin Ersparnis in Reichsmark 1125 Mill. X 48 =  
54 000 000 RM. Bei Durchführung des Bauprogramms auf 
6 Jahre 6 X 54 000 000 =  324 000 000 RM.

Hierfür ließen sich bei einem Durchschnittspreis von 
324 000 000

10 000 RM. für eine Wohnung — — =  32 400 weitere

Wohnungen errichten bzw. das Bauprogramm um etwa 
32 000 Wohnungen kürzen.

Eine Gegenüberstellung der Hohlmauer mit 2 Luft
schichten mit der' Hohlmauer mit 1  Luftschicht ergibt einen 
Gewinn von 32 400 — 21 600 =  10 800 Wohnungen.

Mithin wäre die wirtschaftlichste Bauweise die Hohl
mauer mit 2 Luftschichten. Die Nachweisung weiterer E r
sparnisse soll deshalb der Kürze halber auf diese Bauweise 
beschränkt, werden.

Die Ersparnis am Arbeitslohn und Mörtel beträgt bei 
der Hohlmauer mit 2 Luftschichten gegenüber der 38 cm



starken Vollmauer laut Submissionsergebnissen proi tim 
durchschnittlich rd. 1,50 KM., bei 100 cbm Mauer 
150 KM. Mithin Ersparnis bei einer Wohnung dt,oU M -  

Bei 250 000 für 1 Jahr 250 00OX 37,50 =  9 375>000 RM. 
Bei Durchführung des Bauprogramms aut O Jam e 
0 X  9 375 000 =  56 250 000 KM. _

Für diese Ersparnis ließen sich weitere oo-o
nungen errichten. „  1.1

Der Gesamtgewinn bei der 32 cm starken Hohlmau. 
mit 2 Luftschichten an Ziegelsteinen, Arbeitslöhnen und 
Mörtel würde somit bei Durchführung des Wohnungsbau
programms 32 400 +  5625 =  rd. 38 000 Wohn, betr agen.

In Vorstehendem ist die einmalige Ersparnis bei " i"  
Stellung der Wohnungen ermittelt worden. Es ist allge
mein bekannt, daß Mauern mit Luftschichten einen größeren 
Wärmeschutz bieten als gleich starke Vollmauern. Größeiei 
Wärmeschutz bedeutet aber Ersparnis an Brennstoffen 

Die Wärmedurchgangszaihl der beiderseitig verputzten 
38 cm starken Vollmauer beträgt 1,50. die der Hohlmauer 
mit 1 Luftschicht 1.35 und die der Hohlmauer mit 2 Luft
schichten 1.27. Hierbei sind die Hohlräume ohne Schlacken
füllung angenommen. Bei Ausfüllung der Hohlräume mit 
tiockenen Schlacken oder Koksasche ließe sich der V ärme- 
schutz noch erhöhen. Bei Ausführung der Hohlmauer mit 
2 Luftschichten würde eine Brennstoffersparnis von 15 v. H. 
erzielt werden. Den Reichsmarkbetrag hierfür kann 
jeder an seinem eigenen, jährlichen Brennstoffverbrauch 
leicht ermitteln.

Einen weiteren Vorteil haben die Hohlmauern noch, 
indem sie unbedingte Gewähr für trockene Wohnungen 
bieten. Dies trifft ganz besonders bei den Hohlmauern 
mit 2 Luftschichten zu, weil hier die Binder sich gegen
seitig abwechseln und nur bis zu dem mittleren Teil der

Mauer reichen, eine Übertragung von Feuchtigkeit deshalb 
ausschließen. Ein Eintauchen der Binder in Asphalt ist 
hierbei vollkommen überflüssig. Die Ausführung dieses 
Mauerwerks erfordert keinerlei Geschicklichkeit und Sorg
falt. Die Balkenköpfe kommen nur mit ihrer unteren 
Fläche voll mit dem Mauerwerk 'in Berührung, während die 
übrigen 4 Flächen vollkommen von Luft umspült werden. 
Die Hirnholzfläche kommt durch den Verband dieser Holil- 
mauer von selbst nicht mit dem Mauerwerk in Berührung 
Jede Schwammbildung wird daher vermieden.

Daß Bauten, deren Massivwände als •Hohlmauerwerk 
ausgeführt sind, schneller trocknen, braucht nicht erst be
sonders hervorgehoben zu werden. Je  geringer die Stärke 
der einzelnen Mauerschalen ist. desto schneller die Aus- 
tiocknung. In Gießen ist Ende Juli 1926 ein ganzer 
Straßenzug mit zweistöckigen Häusern mit insgesamt etwa 
89 Wohnungen begonnen worden. Dank der Ausführung 
in Hohlmauerwerk mit 2 Luftschichten wurden die Woh’- 
nungen trotz der ungünstigen Witterungsverhältnisse be
reits Mitte Februar d. Js. bezogen.

Wie aus vorstehenden Ausführungen ersichtlich, 
lassen sich bei zweckmäßiger Verwendung des Ziegel
steines bedeutende Ersparnisse an Geldmitteln, sowie all
gemeine Vorteile für das Volkswohl erzielen.

Vielleicht sind noch bei Bauausführungen, namentlich 
Wohnungsbauten, auf anderen Gebieten wie bei dem Mauer
werk. ähnliche Vorteile zu erzielen, und wäre es er
wünscht. wenn dieselben hier bekanntgegeben werden.

Nur durch gemeinsame Anspannung aller Kräfte und 
dem festen Willen, in kurzer Zeit recht viele Wohnungen 
unter voller Ausnutzung der zur Verfügung stehenden 
Mittel zu errichten, kann die Wohnungsnot beseitigt 
werden. —

Zum Problem unrentierlicher Anlagen im Wohnungsbau.
Von Stadtrechtsrat Dr. H e y  m a n n ,  Chemnitz.

unäclist handelt es sich hier um die Frage, 
ob es überhaupt nötig war, mit unrentier- 
lichen Anlagen Wohnungen zu bauen, also 
von dem Satze der Vorkriegszeit abzugehen, 
daß „das Haus sich selbst tragen müsse“. 
Diese Frage scheint zwar schon damit, und 

zwar bejahend, entschieden, daß man jetzt allgemein mit 
der Mietzinssteuer baut, die zu vollkommen unrentierlichem 
Zinsfüße „verschenkt“ wird. Aber es ist eben eine Steuer, 
für die ja der Geldgeber, die öffentliche Hand, nichts an 
Zinsen zu entrichten braucht, und die sie daher ohne finan
zielle Nachteile für ihren Haushalt „verschenken“ kann.

Fiskalisch wird die Frage erst, wenn außer der Miet
zinssteuer noch Kapitalien von der Gemeinde für den Woh
nungsbau zur Verfügung gestellt werden, die sie sich auf 
dem freien Markte hat verschaffen müssen. Denn in diesem 
Falle erst entsteht eine dauernde Belastung in Form der 
Differenz zwischen den Zins- und Tilgungssätzen, die der 
Geldgeber der Gemeinde (z. B. Anleihegläubiger) von 
dieser verlangt und den Sätzen, die tragbare Mieten der 
neuen Häuser für die Gemeinde als Baugeldgläubigerin ab
werfen. Das gleiche gilt, wenn zwar die Gemeinde die 
Kapitalien nicht beschafft, aber die Zinsdifferenz über
nimmt, die Zinsen also für die Häuser „verbilligt“.

Nicht alle, aber eine große Anzahl von Gemeinden, 
haben die Frage, ob man unrentierlich in diesem engeren 
Sinne bauen müsse, bejaht, indem das Rheinland hier 
voranging. Bejaht in dem Sinne, daß man 1924, 1925 
jedenfalls einmal den Anfang mit diesem Verfahren machen 
müsse, um angesichts des ungenügenden Aufkommens aus 
der Mietzinssteuer vorwärts zu kommen. Das sind die 
Gemeinden gewesen, die den Umfang ihrer Bauprogramme 
erheblich steigern konnten und heute führend in Deutsch
land sind. In Kauf genommen haben sie die unrentierliche 
Last der Zinsdifferenz, diese mitunter der Mietzinssteuer 
entnehmend.

Heute muß man zugeben, daß angesichts der hohen 
Bankzinsen und Baukosten der vorangegangenen Jahre 
und der mangelnden Kaufkraft der Mieter infolge der da
niederliegenden Wirtschaft damals kein anderer We» 
übrigblieb, um die Arbeitslosigkeit zu lindern und die 
Wohnungsnot abzuschwächen. W ie  l a n g e  aber und 
in  w e l c h e m  A u s m a ß e  die Übernahme unrentier- 
licher Lasten der öffentlichen Hand angesonnen werden 
könne, das ist die Problemstellung von heute.

Schweren Herzens haben sich seinerzeit die Finanz
dezernenten der Städte entschlossen, unrentierliche Gelder 
dem Wohnungsbau zur Verfügung zu stellen, eingeengt 
durch eine Finanzpolitik des Reichs, die die Städte Tn

größte Schwierigkeiten brachte und zu äußerster Sparsam
keit zwang. Sie haben es aber geschafft, in der Hoffnung, 
daß die Verhältnisse günstiger werden und eine Ent
lastung der Städte schaffen würden. Und sie fragen heute 
die Wohnungswirtschaft, ob es möglich sei, diese Ent
lastung vorzubereiten.

Über das ..Reichsbauprogramm“ herrscht heute noch 
tiefes Dunkel, und die Berechnungen, die bisher von den 
verschiedensten Interessengruppen und auch von hohen 
Reichsbeamten bekannt geworden sind, geben Ziffern, mit 
denen sich in der Praxis nicht arbeiten lassen wird. Es 
wird ratsam sein, sich für das Ortsgebiet selbst ein Bild 
zu machen, unter Verwertung der praktischen Erfahrungen, 
die die in der Sache Stehenden jeden Tag machen können.

Da liegen die Dinge zunächst einmal so. daß für das 
kommende Etatsjahr (1927/28) ein annehmbares Bau
programm ohne Einstellung von Anleihen außer der Miet
zinssteuer nicht möglich sein wird. Damit werden neue 
unrentierliche Lasten geschaffen, ganz abgesehen davon, 
daß die der vorhergehenden Jahre weitergeschleppt werden 
müssen. Während aber die den Wohnungsbau betreuenden 
Unternehmungen 1924 und 1925 dem städtischen Finanz- 
dezernenten noch sagen konnten: Machen Sie doch 
wenigstens einmal einen A n f a n g ,  werden sie sich heute 
von jenem entgegenhalten lassen müssen. Ich h a b e  einen 
Anfang gemacht, ich h a b e  die Opfer gebracht, die Bau
wirtschaft vorwärts zu treiben, die Wohnungsnot zu 
lindern, heute handelt es sich darum, daß diese Opfer nicht 
ins uferlose fortwachsen, sondern alles geschieht, durch 
sparsame Bauweise sie so zu mindern, daß das Verfahren 
fortgesetzt werden kann.

Was können nun die Unternehmer tun, um sich die 
1' inanzdezernenten der Großstädte geneigt zu machen, die 
schwere Verantwortung zu übernehmen, weitere Anleihen 
für den Wohnungsbau bereitzustellen?

Sie können natürlich sagen: Gut, dann verzichten wir, 
dann bauen wir nur mit der Mietzinssteuer. Aber welche 
Organisation, voran die Siedlungsgenossenschaften, wollte 
dann vor ihre auf Wohnung wartenden Anwärter treten 
mit einem auf die Hälfte reduzierten Programm?

Sie können auch sagen: die S tadt muß es so weiter- 
machen. Aber wir unterstellen, daß eine Stadt eben schon 
solche Opfer gebracht hat, daß sich kein Stadtverordneter 
finden \vird, der eine solche Hasardpolitik mitmachte.

as soll in diesem Falle werden, wie können sich 
die 1 nternehmer das so nötige Baugeld sichern?

Es bleibt in der T at nichts übrig als die unrentierlichen 
Ausgaben abzubauen. Nicht einzustellen, dazu ist der Zeit
punkt leider immer noch nicht gekommen. Aber es gilt
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den guten Willen zu zeigen, etwas von den unrentierliehen 
Lasten künftig mit zu übernehmen, damit eine Erleichterung 
für die öffentliche Hand sichtbar werde.

Daß mehr Mietzinssteuer für den Wohnungsbau fiei
gegeben werde, ist eine Politik, die die Beteiligten weiter 
mit allem Nachdruck verfolgen können und müssen, im 
übrigen aber eine Hoffnung, mit der man in die unmittlbar 
bevorstehende Kampagne nicht allein hineingehen kann. 
Hineingehen muß man schon mit praktischen Vorschlägen.

Eine Preisreduzierung muß gegenüber der voll
kommenen Halbierung der Programme als das immer noch 
kleinere Übel betrachtet werden. Dies für die Bauwirtschaft!

Billigere Hypothekenzinsen als öViVcige für erststellige 
und i—b^cige für zweitstellige zu erwarten Tilgungsraten 
kommen auch noch dazue soll man sich hüten. Man dürfte 
gut daran tun. sich auf solche, heute noch gar nicht ver
wirklichte Sätze für die nächsten zwei Jahre einzurichten.

Was ergibt sich daraus für die Mieten? Eine Steigerung 
auf etwa 200 v. H. der Friedensmiete. Das ist untragbar. 
Ein Ausgleich durch weitere Senkung der Baukosten und 
Erhöhung der Einkommen wird noch erforderlich sein.

Heute aber schon kann ein etwa 40*!? i g e r A b b a u  
d e r  u n r e n t i e r l i c h e n  A u s g a b e n  d e r  G e 
m e i n d e  e r r e i c h t  werden, wenn die Neubaumieten auf 
130—140 v. H. der Friedensmiete gestellt werden, einen 
Satz, den übrigens auch die Richtlinien für Baudarlehen 
der sächsischen Regierung vorschreiben. Unter der Yor-

Vermischtes.
E ine neue G artenstadt bei Paris. Zwischen der Renn

bahn von Saint-Cloud und dem Mont-Valerien ist eine 
Gartenstadt im Entstehen begriffen, die. wenn ihr Ausbau 
beendet ist, eine Fläche von 35 113 bedecken wird. Sie 
entspricht dam it im Umfang der Größe der Arbeiter
siedlungen. die die französische Nordbahngesellschaft in 
der letzten Zeit geschaffen hat. Das Gelände, auf dem 
die Gartenstadt errichtet wird, eine wagerechte Hochfläche, 
liegt sehr günstig, indem es der Mont-Valerien gegen Nord
winde schützt, und auch die Nachbarschaft der beiden 
Freiflächen sind vorteilhafte Umstände. Freilich war 
infolgedessen der Grund und Boden teuer, und es war daher 
nicht möglich, das ganze Gelände, wie es bei einer Garten
stadt eigentlich geschehen sollte, mit Kleinhäusem zu be
bauen. Es müssen vielmehr neben einstöckigen Gebäuden 
mit zwei bis drei Wohnungen auch vierstöckige Häuser mit 
einer größeren Zahl von Zimmern errichtet werden. Große 
Fi eiflächen zwischen und hinter den Häusern sichern aber 
auch bei diesen Gebäuden den Zutritt von Licht und Luft 
und damit gesundheitlich einwandfreie Wohnverhältnisse.

Die Gartenstadt ist ein Unternehmen des Seine- 
Departements. das aber nicht die nötigen Mittel aufbringen 
kann, um das ganze Gelände, das es erworben hat, alsbald 
zu bebauen. Es sind daher zunächst in der neuen Garten
stadt. die zwar Suresnes heißt, aber zum großen Teil in 
der Gemeinde Rueil liegt, nur einige Häusergruppen, in 
ihrer Mitte eine Wasch- und Badeanstalt und daneben eine 
Schulgruppe gebaut worden. Man kann aber an den Teilen, 
die jetzt geschaffen worden sind, schon erkennen, welches 
Bild die ganze Siedlung bieten wird, da die in Zukunft 
zu errichtenden Häuser ähnlich gestaltet werden sollen.

Der Hauptteil der neuen Gartenstadt gruppiert sich 
ringartig um einen mittleren Platz, der durch den er
weiterten Schnitt von zwei sich kreuzenden Straßen ge
bildet wird. Nach dem Lageplan zu schließen, wird dieser 
Platz leidlich geschlossene Umrahmungen haben, was für 
die malerische W irkung eines Platzes immer ein Vorteil 
ist. An den Seitenstraßen sollen, mehr oder weniger ab
gelegen. noch einige kleinere Plätze entstehen. Im Nord
osten gliedert sich an diesen Stadtteil, der eine gewisse, 
aber nicht bis ins Äußerste durchgeführte Regelmäßigkeit 
und Symmetrie erkennen läßt, ein dreieckiger Teil an, in 
dem die Straßen unregelmäßig verlaufen. Hier ist mit der 
Bebauung der Anfang gemacht worden.

Um den in der Mitte der Hauptgruppe gelegenen Platz 
sollen Häuser mit Läden. Gaststätten, einem Festsaal, einer 
Bücherei usw. errichtet werden. Den Mittelpunkt der jetzt 
geschaffenen Anlage bildet die schon genannte Wasch- und 
Badeanstalt mit allen nötigen Wasch- und Trockenvor
richtungen. mit sechs W annenbädern und 22 Brausebädern: 
Wasch- und Badeanlagen werden von denselben Kesseln 
aus mit Warmwasser versorgt..

Neben der jetzt vorhandenen Häusergruppe liegt die 
Scliulanlage. deren Größe so berechnet ist. daß sie den 
Bedürfnissen der im vollen Umfang ausgebauten Siedlung 
genügt. Sie besteht aus einer Kleinkinderbewahranstalt, 
einer Mütterschule, zwei Volksschulen, je eine für Knaben 
und für Mädchen. Die Anlage bedeckt eine Fläche von

au-setzung. daß die Mieten in den Altwohnungen durch 
Reichsmindestmiete auf 120 v. H. ab 1. Oktober gebracht 
würden — die nötigen Lohnerhöhungen dürften erreichbar 
sein — würde dann die Spanne zwischen Alt- und Neu
miete, die jetzt 20 v. H. etwa beträgt (100 v. H. : 120 v. H. i. 
gewahrt bleiben.

Fände aber ein 40%iger Abbau der unrentierlichen 
Lasten der Gemeinde statt, so sind wir der Meinung, daß 
letztere die Verantwortung weiter übernehmen könnte, un
rentierliehe Kapitalien in den Wohnungsbau zu stecken, 
in der Erwartung eines weiteren Abbaus zu gegebener Zeit. 
Der sinkende Sparkassenzinsfuß ist schon eingerechnet.

So stehen die Unternehmer, einschließlich der Sied
lungsgenossenschaften. heute am Scheidewege: Verkürzung 
des Bauprogramms. Unterbringung nur weniger Siedler 
und Mieter zu bisherigen Mieten oder Verdoppelung des 
Programms, aber Zugeständnis einer Miete von 130 bis 
140 v. H. Es kann möglich sein, daß dies Zugeständni- 
in manchen Fällen erst dadurch für den Mieter tragbar 
wird, daß die Wohnfläche verkleinert geboten wird. Da
vor sollte man aber nicht zurückschrecken, vielmehr den 
Satz aufs Schild heben, der allein wirtschaftliche Be
rechtigung hat: Wir können nur das bieten, was auch be
zahlt werden kann. Auf die Dauer werden wir uns alle 
auch im Wohnungsbau darauf einstellen mü-sen. und die. 
die den schmerzenden Schritt schon jetzt tun. ersparen 
sich — die Lahmlegung ihrer Bautätigkeit. —

9000 'tm. Sie enthält 24 Schulklassen. Küche. Speisesaal, 
einen Arztraum. W erkstätten usw. Die Gebäude sind ein
stöckig, halten aber einen hoben SockeL

An Wohnhäusern sind bis jetzt neun Gebäude mit 
Stockwerkswohnungen und dreizehn mit ein bis drei Woh
nungen errichtet worden. Im ganzen sind 192 Wohnungen 
vorhanden. Alle Häuser sind unterkellert. Die Gründungen 
und der Sockel bestehen aus Bruchstein-Mauerwerk, die 
aufgehenden Wände aus Ziegelmauerwerk. Decken und 
Treppen sind aus Eisenbeton. Das Dach hat Ziegeldeckung.

Jedes Haus nimmt etwa 300 i “  ein. wovon 50 t m über
baut sind. Im Erdgeschoß der Häuser, die für kinderreiche 
Familien bestimmt sind, befindet sich die Küche, das Eß
zimmer und eine Kammer: im Obergeschoß liegen drei 
Schlafräume. Die neue Anlage wird vom Wasserbehälter 
auf dem Mont-Valerien aus mit Wasser versorgt. Alle 
Häuser haben Anschluß an ein Gaswerk und an ein Elek
trizitätsnetz. Die Entwässerungsanlage ist an einen Haupt
strang. der unter der Straße nach Versailles hegt, an
geschlossen. — W.

Bauw irtschaft und Erfahrungswissenschaft. Aus den
vielen Erörterungen über die Anwendung neuzeitlicher 
Bauweisen und die Rationalisierung des Baugewerbes kann 
nicht der Eindruck gewonnen werden, daß das Für und 
Wider nur nach klaren, sachlich richtigen Gesichtspunkten 
beurteilt wird. Man wird ganz sicher das Gegenteil von 
dem erreichen, was unter wirtschaftlichem Bauen zu ver
stehen ist, wenn man den Fortschritt im Schaffen neuer 
Architektur und neuer Bauformen sieht und von der Bau
wirtschaft verlangt, daß diese neuen Bauformen durch 
Rationalisierung der Bauwirtschaft wirtschaftlich gemacht 
werden. Nur wenn die wirtschaftlich vorteilhafte An
wendung neuer Baumethoden schon gewährleistet ist. kann 
die Verwirklichung der aus den neuen Bauelementen sich 
ergebenden Bauformen vor sich gehen.

Trotz aller beinahe sprunghaft sich entwickelnden 
Technik ist die Baukunst noch immer die Erfahrungs
wissenschaft geblieben, die ohne Anwendung von E r
fahrungswerten zum Experiment werden würde. Tat
sächlich scheint es aber so, als ob heute der Glaube be
steht. daß mit dem Experiment diejenige Wirtschaftlichkeit 
in der Bauwirtschaft erreicht werden könnte, die bisher 
in organischer Weiterentwicklung der Bauwirtschaft noch 
nicht erreicht werden konnte, weil die vorhandenen Hem
mungen nur in jahrzehntelanger Entwicklung zu über
winden sind. Wo aus ganz selbstverständlichen Gründen 
auf die Anwendung des Experimentes verzichtet wird, 
ergibt sich zwangsläufig die Notwendigkeit, die W irt
schaftlichkeit neuer Bauelemente als Voraussetzung für 
deren Anwendung zu prüfen.

Diese Prüfung umfaßt: die technische Prüfung, die
Feststellung des W irkungsgrades, die Prüfung nach Er- 
fahruneswerten.

Als Erfahrungswerte müssen folg. Grundsätze gelten:
1. Ein Bauelement ist dann wirtschaftlich, wenn es in 

seinem Material und dessen Verarbeitung die selbstver
ständliche. an keine besonderen Voraussetzungen gebundene 
Gewähr für den wirtschaftL notwend. Dauerzustand bietet.
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2. Von jedem Bauelement muß vtu-langt w eiden^ daß 
auch bei jahrzehntelanger Unterlassung' l ”- ) t ist 
handlung des Bauwerkes dessen Bestand gesichei

Mit diesen als Erfahrungswerten bezerchneten Grund 
Sätzen ist sicher etwas ganz Seibstyerstandhches ge a^ - 
Zum mindesten kann behauptet werden, d a ß d e m  F iak t^ e r
in der Baukunst diese E r f a h r u n g s w e r t e  u n b e w u ß t  zu e i g e

sind. Alles Studium alter handwerklich guter Bauten be 
stätigt die Richtigkeit dieser Erfahrungswerte. Ea wuide 
den Voraussetzungen des bautechmschen Könnens e 
gegengesetzt sein, wenn man es unterlassen wollte, neue 
Bauelemente und neue Bauformen zu schaffen, ohne sie an 
Maßstabe dieser Erfahrungssätze zu beurteilen

Die Feststellung des Wirkungsgrades- ist ohne voi ei- 
gegangene technische Prüfung einwandfrei nicht moglicn, 
das Zweite ist ohne das Erste nicht denkbar. Feststellung
des Wirkungsgrades ist immer S a c h e  d e s  planenden und 
rechnenden Architekten. Es ist dasjenige Können das die 
Bauwirtschaft vom Architekten verlangt. Was dem 
Architekten die Bauwirtschaft als Voraussetzungen 
dieser Arbeit zu bieten hat, liegt außerhalb dieser Be
trachtungen. Rationalisierung der Bauwirtschaft, 1F P 1}' 
bau und Normung als die Gebiete, auf denen der io i 
schritt notwendig ist, sind auch bei Anwendung dei ge
rannten Erfahrungssätze keiner den Fortschritt hemmenden 
Einwirkung unterworfen.

Die Vorkämpfer für das grundsätzlich Neue, das mehr 
oder minder Experiment ist, würden sicher dem Fortschritt 
in der Bauwirtschaft dienen, wenn unter Verzicht aut 
Argumente die hier gekennzeichneten Grundsätze die 
Grundlage ihrer Arbeit auf diesem Gebiete sein würden. 
Wir kommen zur Wirtschaftlichkeit im Bauen nicht über 
das Experiment, sondern mit einer Bauwirtschaft die das 
leistet, was bei der Wahrscheinlichkeitsrechnung nach Er
fahrungswerten den größten Erfolg verbürgt. • C. Saupe.

Ohne Baukostenzuschuß. Wie das Publikum von ge
wissen Baugesellschaften hinters Licht geführt wird, zeigt 
das nachstehende Werbeschreiben: O h n e  B a u k o s t e n 
z u s c h u ß !  . . .  .S traße etwa 5 Min. von der . . . Straße 
entfernt, gute Verbindung nach allen Stadtteilen durch 
Straßenbahn, Autobus, Hochbahn und Ringbahn.

Die Mieten sind für alle Etagen gleich und betragen:
für die compl. 1A Zimmerwohnung 50 M. monatl.
für die compl. 2 Zimmerwohnung 70 M. monatl. 

Gesamtumlagen einschl. Warmwasserversorgung und sämt
licher Nebenabgaben 10 M. monatlich.

B e d i n g u n g :  Erwerb eines r ü c k z a h l b a r e n
Genossenschaftsanteils des Bau- und Sparverein „............ “
in Höhe von 400 M. zahlbar in 8 Monatsrarten je 50 M. be
ginnend am 1. Juni 1927. Die Restzahlung- ist spätestens 
bis zum Einzuge fällig. Die Rückzahlung obiger 400 M. 
Eintrittsgelder in die Genossenschaft 50 M. Einmalige 
Zahlung für Regie- und Verwaltungskosten an die Ver
waltungsgesellschaft 100 M., zahlbar in zwei Raten je 50 M. 
am 1. Juni und 1. Juli 1927. Provision je Zimmer 75 M. 
Die Wohnungen werden nur an wohnungsberechtigte 
Reichsdeutsche abgegeben. Beziehbar etwa Januar 1928!

Wie das Werbeschreiben zeigt, wird das Publikum 
durch die bombastische Überschrift „Ohne Baukosten
zuschuß“ und die nachfolgenden Bedingungen in un
verantwortlicher Weise hinters Licht geführt.

Der Genossenschaftsanteil von 400 M. ist nichts weiter 
als ein verkappter Baukostenzuschuß. Die Eintrittsgebühr 
von 50 M., die einmalige Zahlung für Regie und Ver
waltungskosten von 100 M. und die Provision von je 
Zimmer 75 M. für den Vermittler sind ebenfalls nichts 
weiter als verkappte Baukostenzuschüsse.

Es ist zwar von der Wohnungsfürsorgegesellschaft 
Berlin vorgeschrieben, daß Baukostenzuschüsse nicht mehr 
genommen werden dürfen, trotzdem wird diese Verfügung 
umgangen. — R.

Rechtsauskunft.
Herrn Arch. J. H. in B. (1. ( J e g e n s  e i t i g e  V e r 

s t ä n d i g u n g  v o n  S u b m i t t e n t e n .  —  2. E n t g a n g e n e  
P r o v i s i o n . )

Zu Ihrer ersten Frage: „Ist es statthaft, daß Unternehmer, 
welche von einer Behörde im Wege der engeren Ausschreibung 
zur Abgabe eines Angebots aufgefordert werden, sich gegenseitig 
verständigen und das Angebot einer bestimmten Firma über- 
bieten, damit diese den Zuschlag erhält?“

Eine Unwirksamkeit der Vereinbarung könnte auf Grund 
von § 134 BGB. (Verstoß gegen ein Verbotsgesetz) oder von 
§ 138 BGB. (Verstoß gegen die guten Sitten) in Frage kommen.

Dazu ist folgendes zu bemerken:
1. Nach § 1.34 BGB. ist ein Rechtsgeschäft, das gegen ein 

gesetzliches Verbot verstößt, nichtig, sofern sich nicht aus dem 
Gesetz ein anderes ergibt. Als ein solches Verbotsgesetz könnte 
§ 270 des StrGB. für die Preußischen Staaten vom 14. April 1851 
in Betracht kommen, welcher (neben dem Reichsstrafgesetzbuch

in Kraft geblieben ist und das Abhalten vom Mitbieten bei 
öffentlichen Versteigerungen durch Zusicherunng oder Ge- 
währun0- von Vorteilen bei Strafe verbietet. Es ist jedoch mehr
fach bereits vom Reichsgericht entschieden worden, daß das 
SuhmNsionsverfahren nicht als eine solche „öffentliche Ver
steigerung“ im Sinne des § 270 anzusehen ist (vgl. Reiehs- 
<rerichtsentseheidungen in Strafsachen Band III Seite 429 und 
Juristische W ochenschrift 1906 Seite 639 ff).

Selbst wenn aber § 270 auch auf Submissionen an sich an
wendbar wäre, würde ein „Abhalten“ vom Bieten nicht vor
liegen wenn die Tatsache, daß der eine Bietlustige keine (oder 
eine höhere) Offerte einreicht, auf einer v e r t r a g l i c h e n  
V e r s t ä n d i g u n g  beider Teile beruht (vgl. J . W. 1906 
Seite 641- ferner Plenar-Entscheidung des R.G. in Band 60 Zivil
sachen Seite 279, auch R.G. in J . W. 1907, Seite 201).

Hiernach liegt ein Verstoß gegen ein Verbotsgesetz (§ 270 
Pr Str G B ) nicht vor und muß eine Nichtigkeit der Verein
baren»' aus § 134 BGB. demgemäß verneint werden.

2."Zur Frage der Sittenwidrigkeit der Vereinbarung:
Die vertragliche Vereinbarung, einen anderen nicht zu unter

bieten, kann nicht g r u n d s ä t z l i c h  als sittlich verwerflich
erachtet werden, sondern nur dann, wenn die besondere Be
schaffenheit des Falles den V ertrag zu einem unsittlichen stempelt 
(Entseh. d. RG. in Zivilsachen Band 18, Seite 222; ferner in 
J. W 1904 Seite 537 Nr. 5 und in J . W. 1907 Seite 202; auch 
Band 58, Seite 400).

Das Oberlandesgericht Hamburg hat dahin entschieden, daß 
eine Ringbildung von Fabrikanten bei öffentlichen Submissionen 
keinen Verstoß gegen die guten Sitten enthält, wenn die Preise 
des Fabrikanten, der den Zuschlag erhalten hat. trotz der Ring- 
hildung angemessen sind, die ausschreibende Behörde also nicht 
übervorteilt wird. (Urteil vom 13. 7. 14 in Hanseatischer Ge- 
richtszeitung 1915 Beiblatt 44).

Das Reichsgericht hat in der Entscheidung vom 10. 12. 15 
(in Gruchots Beiträgen Band 60 Seite 485) eine Vereinbarung
als sittenwidrig erklärt, durch welche den unterliegenden Mit
bewerbern eine ihnen von Rechtswegen nicht zukommende Ver
gütung auf Kosten und unter Schädigung der Bestellerin durch 
das Mittel der Täuschung verschafft werden sollte. Das Reichs
gericht führt dabei aus:

..Vereinbarungen ähnlicher A rt werden häufig in Verbindung 
mit "sogenannten Schutzverträgen, d. h. mit Verabredungen 
von Unternehmern abgeschlossen, die darauf abzielen,
einem der Beteiligten bei der Bewerbung um öffentlich
ausgeschriebene Arbeiten oder Lieferungen den Zuschlag dadurch 
zu verschaffen, daß die anderen Vertragsschließenden höhere An
gebote stellen, die aller W ahrscheinlichkeit nach vom Verdin
genden nicht angenommen werden. Im Zusammenhang hiermit 
vereinbaren die sich verbindenden Unternehmer nicht selten, daß 
der den Zuschlag erhaltende Unternehmer an die übrigen Be
teiligten nach Art einer Gewinnverteilung feste oder prozentual 
bestimmte Beträge herauszahlen soll. Solche Verträge werden 
in der Rechtsprechung des RG. (J. W. 1913 Seite 734 Ziffer 2, 
1914, Seite 976, Ziffer 1) als sittenwidrig angesehen, wenn sie 
darauf gerichtet sind, durch das Mittel der Geheimhaltung und 
der Täuschung des Bestellers auf dessen Kosten unberechtigte 
Vorteile zu erzielen.“

Es kommt hiernach in tatsächlicher Beziehung darauf an. 
ob diese Voraussetzungen vorliegen, ob also insbesondere die 
Vereinbarung der Unternehmer darauf abzielte, bzw. dazu ge
fühlt hat, daß bei der ausschreibenden Behörde ein höherer, als 
der angemessene Preis erzielt wurde, daß auch die zurücktreten
den Unternehmer einen Anteil an der Vergütung erhalten sollten 
bzw. erhalten haben. W enn dies beweisbar ist, dürfte das Ab
kommen als sittenwidrig nichtig sein.

Die Folge einer solchen Nichtigkeit würde unmittelbar uie 
sein, daß die Behörde nicht den Preis des abgegebenen Mindest
gebots zu zahlen hätte, sondern nur einen geringeren an
gemessenen, und ferner würde ein klagbarer Anspruch der zu
rücktretenden Firmen auf die vereinbarte Entschädigung gegen
über der erstbietenden Firm a nicht bestehen.

Für Ihre zweite Frage: „Kann der Vertreter einer Firma, 
welcher wochenlang vorgearbeitet und die Unterlagen beschäm 
hat, die ihm in solchem Falle entgangenen Provisionen trotzdem 
ganz oder teilweise beanspruchen? findet der § 252 BGB. An
wendung?“

Ist die Feststellung der Sittenwidrigkeit des Handelns der 
zurücktretenden Firm a insofern von Bedeutung, als sich auf die 
Sittenwidrigkeit des Abkommens auch jeder D ritte berufen kann, 
dessen Rechte dadurch beeinträchtigt werden. Zur Begründung 
einer Provisionsforderung des V ertreters genügt aber die Fest
stellung sittenwidrigen Handelns allein noch nicht. \  ielmehv 
müßte zur Begründung eines solchen Anspruchs (der als 
Schadensersatzanspruch auf § 82G BGB. zu stützen wäre, wobei 
§ 252 BGB. nur dem Umfang des zu erstattenden Schadens fest- 
iegt) noch nachgewiesen werden, daß die Firm a des Vertreters 
in der Lage war, ein billigeres Gebot abzugeben und daß ih r  
auf ein solches auch der Zuschlag erteilt worden wäre. Dieser 
Beweis dürfte in tatsächlicher Hinsicht schwierig zu führen sein.

3. Die evtl. Ansprüche des V ertreters sind nur im W ege der 
Klage vor dem ordentlichen Gericht (Amts- bzw. Landgericht) 
geltend zu machen. —•

Dr. P a u l  G 1 a s s , R echtsanwalt, Berlin.
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